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Faktenblatt: Was Sie über die Apothekenhonorierung wissen sollten 

 
Honorierung im Allgemeinen: 
 

> Die Vergütung für öffentliche Apotheken basiert auf einheitlichen Honoraren und Abgabepreisen 

für verschreibungspflichtige Fertigarzneimittel, die in nahezu allen Apotheken mehr als 80 % des 

Umsatzes ausmachen. Sie sind in § 3 der Arzneimittelpreisverordnung geregelt. Der Apotheken-

abgabepreis einer verschreibungspflichtigen Packung errechnet sich aus einem Festzuschlag 

von 3 % auf den Apothekeneinkaufspreis zzgl. 8,35 €. Die Apotheke erhält zudem 0,41 €, die sie 

an einen Fonds abgibt, aus dem Nacht- und Notdienste (0,21 €) und pharmazeutische Dienstleis-

tungen (0,20 €) finanziell unterstützt werden. Hinzu kommt die Umsatzsteuer mit 19 %. 

> Der Festzuschlag wird im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung um einen Apotheken-

abschlag in Höhe von 2,00 € pro rezeptpflichtiges Arzneimittel reduziert.  

> Bei Betrachtung der GKV Ausgaben für den Arzneimittelbereich betraf der Wertschöpfungsanteil 

der Apotheken 2005 2,8 % und sank kontinuierlich ab auf 2,0 % im Jahr 2022. Das bedeutet ei-

nen Rückgang um 28,5 %. Apotheken sind keine Kostentreiber im Gesundheitswesen. 

> Vergleicht man Rechengrößen des Jahres 2004 (100 %) bei 8,10 € Festzuschlag mit denen von 

2022 bei 8,35 € Fest- und 0,21 € Notdienstzuschlag, ist deutlich erkennbar, wie sehr die öffentli-

chen Apotheken in dieser Zeit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt wurden 

und gleichzeitig sowohl Personal- als auch Sachkosten massiv angestiegen sind. 

GKV-Einnahmen:  198,7 %  

Bruttoinlandsprodukt:  163,2 % 

Tariflöhne in Apotheken:  147,9 %  

Inflationsrate:  136,3 % 

Apothekenvergütung je verordneter GKV Packung:  121,4 % 

> Gerade das qualifizierte Fachpersonal ist im Vergleich zu anderen Berufsgruppen im Gesund-

heitswesen in seiner Lohnentwicklung deutlich benachteiligt. Die Erhöhung des Mindestlohns ver-

schärft diese Entwicklung immer mehr. Nur mit einer Erhöhung des Packungshonorars können 

die Apothekeninhaber:innen diesbezüglich gegensteuern und Arbeitsplätze auch finanziell attrak-

tiv machen. 

Entwicklung des Apothekenabschlags: 
 

> Der Abschlag ist geregelt im Sozialgesetzbuch § 130 SGB V Rabatt: Die Gewährung des Ab-

schlags setzt voraus, dass die Rechnung der Apotheker:innen innerhalb von 10 Tagen nach Ein-

gang bei der Krankenkasse beglichen wird. 

2009 – 2010:     1,75 € (Schiedsstelle)  2011 – 2012:   2,05 € (Sonderopfer) 

2013 – 2014:     1,80 € (Durchschnitt)  2015 – 2022:   1,77 € 

Ab 02/2023 – 02/2025:     2,00 € (Sonderopfer – GKV-FinanzStabGesetz) 

Entwicklung der Apotheken: 
 

> Im Jahr 2005 gab es noch 20.248 selbstständige Apothekeninhaber:innen. 2022 ist diese Zahl 

auf 13.355 geschrumpft, ein Rückgang um 35 %. Diese Inhaberinnen und Inhaber betreiben mit 

bis zu 3 Filialbetrieben die derzeit noch existierenden 17.939 (Stand März 2023) Vor-Ort Apothe-

ken in Deutschland und sichern somit gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag die flächendeckende 

Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln. 



 

 
 

 
         

           

 MVDA e.V. Marketing Verein t  02236.39 40-0 Amtsgericht Köln VR 13269 Gläubiger-Id DE29ZZZ00000305191 
 Deutscher Apotheker e.V. f 02236.39 40-50 Sitz Köln Bank  DZ Bank, Düsseldorf 
 Emil-Hoffmann-Straße 1a e   info@mvda.de Präsidentin Gabriela Hame-Fischer BIC  GENODEDDXXX 
 50996 Köln > mvda.de Vizepräsident Dirk Vongehr IBAN  DE51 3006 0010 0000 1043 44 
  St.-Nr. 219/5890/0771    

 
 
Änderungsstand: 008 - 07.08.2013 

 

Herausforderungen: 
 

> Apotheken müssen aus dem Festzuschlag die Gemeinwohlpflichten und andere Leistungen quer-

finanzieren, z. B. securpharm, Erfüllen der Rabattverträge, Inkasso der Versichertenzuzahlungen 

für die GKV, elektronische Kostenvoranschläge, … (Ausnahme: Nacht- und Botendienst werden 

bezuschusst). Zusätzliche Aufgaben wurden ohne Anhebung des Festzuschlags einfach ver-

pflichtend inkludiert.  

> Es gibt keine gesetzliche Regelung für eine regelmäßige Anpassung des Festzuschlags anhand 

einer belastbaren Methodik, was gerade bei hohen Inflationsraten und steigenden Lohnkosten 

problematisch ist. 

> Umsatztreiber im GKV-Bereich sind allein die immer teureren, innovativen Medikamente, deren 

Kostenanteil sich mittlerweile auf 38 % beläuft. Dadurch belasten sie überdurchschnittlich die Arz-

neimittelausgaben und steigern die Umsätze der Apotheken deutlich, ohne dass daraus relevante 

Ertragssteigerungen für die beliefernden Apotheken resultieren.  

> Höhere Packungszahlen erhöhen nicht automatisch den Gewinn, sondern verursachen auch 

Mehrarbeit, die mehr Personal und zusätzliche Ausstattung erfordern. 

> Apotheken benötigen Planungssicherheit für notwendige Investitionen, eine angemessene Hono-

rierung der Mitarbeitenden und für ein faires Auskommen zukünftiger Inhabergenerationen. 

> Mit pharmazeutischen Dienstleistungen als zusätzliche Honorarsäule können neue Einnahmen 

generiert werden (durchschnittlich 8.200 € pro Jahr und Apotheke). Diese erfordern jedoch zwin-

gend einen höheren Personaleinsatz. Der Etat von 150 Mio. Euro ist vor diesem Hintergrund 

nicht ausreichend, da die Leistungen nicht kostendeckend und schon gar nicht ertragssteigernd 

zu erbringen sind. 

 
 
 
 


